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in östliche Richtung kann ein 150 m 
langer Einfädelungsstreifen auf die 
Bundesstraße 25 in Fahrtrichtung 
Norden entstehen, welcher bislang 
fehlt. Der bisher höhengleiche Kno-
tenpunkt des Heuwegs soll durch 
eine Überführung beseitigt und in-
direkt in die Anschlussstelle „Nörd-
lingen-Süd“ integriert werden. In 
Richtung Süden soll der Heuweg bis 
zur Staatsstraße 2212 bestandsnah 
ausgebaut werden.

Zum Ausgleich des mit dem Vor-
haben verbundenen Eingriffs in Na-
tur und Landschaft sind entspre-
chende naturschutzfachliche und 
landschaftspflegerische Maßnah-
men vorgesehen. Für das Vorhaben 
einschließlich der landschaftspflege-
rischen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden Grundstücke in den 
Gemarkungen Reimlingen, Deinin-
gen und Weilheim (Stadt Monheim) 
beansprucht.

2.
Zuständig für die Durchführung 

des Planfeststellungsverfahrens so-
wie für die Erteilung von Auskünften 
und die Entgegennahme von Äuße-
rungen und Fragen ist die Regierung 
von Schwaben, Sachgebiet 32, Fron-
hof 10, 86152 Augsburg. Auskünfte 
über das Bauvorhaben selbst erteilt 
auch das Staatliche Bauamt Augs-
burg, Bereich Straßenbau, Burgk-
mairstraße 12, 86152 Augsburg.

3.
Der Plan -bestehend aus Zeich-

nungen und Erläuterungen- liegt in 
der Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim, Zimmer-Nr. 106 in der Zeit 
von 
Donnerstag, den 24. November 
2016, bis einschließlich Freitag, 

den 23. Dezember 2016 
während der Dienstzeiten, und zwar 
am 
Mo. und Di. 07.30 – 12.15 Uhr 
 13.00 – 16.30 Uhr 
Mittwoch 07.30 – 12.15 Uhr 
 13.00 – 15.30 Uhr 
Donnerstag 07.30 –12.15 Uhr 
 13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 07.30 – 13.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, die Planunterlagen auf der 
Internetseite der Regierung von 
Schwaben unter www.regierung.
schwaben.bayern.de einzusehen. 
Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass nur die offiziell in den 
vom Vorhaben betroffenen Gemein-
den ausgelegten Planunterlagen und 
die in dieser Bekanntmachung ent-
haltenen Angaben für das Verfahren 
rechtlich verbindlich sind. Die Be-
reitstellung der Unterlagen im In-
ternet erfolgt ohne Gewähr auf Voll-
ständigkeit und Übereinstimmung 
mit den amtlichen Auslegungsunter-
lagen (Art. 27a Abs. 1 BayVwVfG).

4.
Diese ortsübliche Bekanntma-

chung dient auch der Benachrichti-
gung der Vereinigungen nach Art. 73 
Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG.

5.
Jeder, dessen Belange durch das 

Vorhaben berührt werden, kann Ein-
wendungen gegen den Plan bis spä-
testens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum Ab-
lauf des 9. Januar 2017 schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim, 
Zimmer-Nr. 106 oder bei der Re-
gierung von Schwaben, Sachgebiet 
32, Fronhof 10, 86152 Augsburg, er-
heben. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen. Vereinigungen, die 
auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die 
Entscheidung nach Art. 74 BayV-
wVfG einzulegen, können innerhalb 
der o. g. Frist Stellungnahmen zu 
dem Plan abgeben.

Nach Ablauf der Einwendungs- 
bzw. Stellungnahmefrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 
Satz 3 BayVwVfG). Einwendungen 
und Stellungnahmen von Vereini-
gungen sind nach Ablauf dieser Frist 
ebenfalls ausgeschlossen (Art. 73 
Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG). Der Ein-
wendungsausschluss beschränkt sich 
bei Einwendungen und Stellung-
nahmen, die sich auf die Schutzgü-

ter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) beziehen, nur auf dieses 
Verwaltungsverfahren.

In Einwendungen, die von mehr 
als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner für 
das Verfahren zu benennen, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter 
(z. B. Rechtsanwalt) bestellt worden 
ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite enthalten 
sein, andernfalls können diese Ein-
wendungen unberücksichtigt blei-
ben.

6.
Nach Ablauf der Einwendungs-

frist entscheidet die Regierung von 
Schwaben nach pflichtgemäßem Er-
messen, ob die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen und Stellungnahmen 
in einem Termin erörtert werden. 
Findet ein Erörterungstermin statt, 
wird dieser gesondert ortsüblich be-
kannt gemacht.

Diejenigen, die Einwendungen er-
hoben haben bzw. – bei gleichför-
migen Einwendungen im Sinne von 
obiger Nummer 5 Absatz 3 – deren 
Vertreter oder Bevollmächtigte, wer-
den von dem Erörterungstermin ge-
sondert benachrichtigt. Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, können sie durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt wer-
den.

Die Vertretung durch einen Be-
vollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. Bei Ausbleiben eines Be-
teiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss den Erörterungstermins 
beendet. Der Erörterungstermin ist 
nicht öffentlich.

7.
Aufwendungen für die Einsicht-

nahme in den Plan, Erhebung von 
Einwendungen bzw. Abgabe von 
Stellungnahmen, Teilnahme am Er-
örterungstermin oder Vertreterbe-
stellung werden nicht erstattet.

8.
Entschädigungsansprüche, soweit 

über sie nicht in der Planfeststel-
lung zumindest dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in 
dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt. Dies betrifft 
insbesondere den Grunderwerb.

9.
Über die Einwendungen und Stel-

lungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die 
Regierung von Schwaben – Planfest-
stellungsbehörde – entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Ein-
wender und diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, kann 
durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind.

10.
Mit Beginn der Auslegung des 

Plans treten die Anbaubeschrän-
kungen nach § 9 FStrG und die Ver-
änderungssperre nach § 9a FStrG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab die-
sem Zeitpunkt dem Träger der Stra-
ßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den 
vom Plan betroffenen Flächen zu 
(§ 9a Abs. 6 FStrG).

11.
Da für das Vorhaben eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt wird, weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass
- die für das Verfahren und die Ent-

scheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens zuständige Behör-
de die Regierung von Schwaben 
ist,

- über die Zulässigkeit des Vorha-
bens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden wird und

- die Anhörung zu den ausgelegten 
Planunterlagen in der Fassung 
vom 31. 10. 2016 auch die Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorha-
bens beinhaltet.

Nr. 5 Jagdgenossenschaft 
Monheim-Ried

Am Freitag den 18. 11. 2016 um 
20 Uhr findet im Gasthaus zum Max 
in Ried die ordentliche Jahresver-
sammlung der Jagdgenossenschaft 
statt.
Tagesordnung
1. Eröffnung, Begrüßung und   

Totenehrung
2. Bericht des 1. Vorstand
3. Protokoll des Schriftführers
4. Kassenbericht, Kassenprüfung  

und Entlastung
5. Beschlussfassung über Verwen-

dung des Jagdpachtschilling
6. Beschussfassung über Befreiung 

der Mehrwertsteuerplicht des 
Jagdschillings

7. Unterweisung über die Benutzung 
der genossenschaftlichen Maschi-
nen

8. Verschiedenes, Wünsche und An-
träge

Es ergeht freundliche Einladung.
 Die Vorstandschaft

Nr. 6 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz Monheim ist 
bis Ende März 2016 geschlossen.

Nr. 7 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist am   
Freitag 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstag 09.00 – 13.00 Uhr 
geöffnet. Nähere Informationen er-
halten Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 8 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist am  
Freitag 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstag 09.00 – 13.00 Uhr 
geöffnet. Es werden sowohl Sperr-
müll als auch Kühlgeräte angenom-
men. Die dafür anfallenden Gebüh-
ren sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Fälligkeit der Realsteuern
Am 15. November 2016 werden 

zur Zahlung fällig:
a) die Gewerbesteuer (Vorauszah-

lung) für die Zeit vom 1. 10. – 
31. 12. 2016

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 
vom 1. 10. – 31. 12. 2016
Sofern keine Abbuchungsermäch-

tigung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 11. 2016 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

Nr. 2 AOK-Sprechtag in 
Monheim

Der AOK-Sprechtag in Monheim 
findet ab sofort nur noch jeden 1. 
Donnerstag im Monat in der Zeit 
von 17 bis 17.30 Uhr im Rathaus, 
Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 1 a, Erd-
geschoss statt.

Somit nächster AOK-Sprechtag: 
Donnerstag, 1. Dezember 2016.

Nr. 3 Energieberatung im 
Landkreis Donau-Ries

Näheres siehe gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 1.

Nr. 4 Zimmererhandwerk 
erlernen und gleichzeitig 
studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau – 
Projektmanagement“

Näheres siehe gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 2.

Vellinger 
Erster Vorsitzender
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Nr. 1 Volkstrauertag
Am Sonntag, 13. November ist 

Volkstrauertag. Wir gedenken der 
Menschen, die durch Krieg, Terror 
und Gewaltherrschaft ihr Leben ver-
loren haben. Wie wir täglich aus den 
Medien entnehmen, sind diese men-
schenverachtenden Schreckenssze-
narien kein Relikt der Vergangenheit, 
sondern Gewalt und Terror sind all-
gegenwärtig. So soll der Volkstrauer-
tag als Mahnung verstanden werden, 
sich für den Frieden einzusetzen und 
zur Versöhnung aufzurufen.

Auch im Namen des Kameraden- 
und Soldatenvereins laden wir Sie 
zu dieser Gedenkfeier, die in Druis-
heim im Anschluss an den Sonntags-
gottesdienst und in Mertingen an 
die samstägliche Abendmesse statt-
findet, sehr herzlich ein.
Gottesdienstbeginn:
Samstag, den 12. 11. 2016  
um 18 Uhr in Mertingen
Sonntag, den 13. 11. 2016  
um 8.30 Uhr in Druisheim

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Haus der Ver-

eine, Schulweg 1 a, ist diesen Sams-
tag ab 17 Uhr für alle Jugendlichen 
ab 10 Jahren geöffnet.
Heute mit folgendem Programm:  
Wir spielen Karten

Das komplette Monatsprogramm 
findet ihr auf der Internetseite der 
Gemeinde Mertingen unter www.
mertingen.de/Freizeit-Vereine/
Jugend

Nr. 3 Informationen aus der 
Gemeindebücherei

Die Bücherei hat geöffnet:
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
Freitag 17.00 – 20.00 Uhr

Die Bücherei ist während der Öff-
nungszeiten unter der Telefon-Nr. 
0 90 78/96 80 00 oder per E-Mail un-
ter buecherei@mertingen.de zu 
erreichen.

Besuchen Sie auch unsere Inter-
netseite buecherei.mertingen.de. 
E-Medien können kostenlos unter 
www.onleihe.de/emedienbayern 
ausgeliehen werden.

Nr. 4 Abfuhrtermine
Montag, 14. 11. 2016:  

Abholung Gelber Sack
Donnerstag, 17. 11. 2016:  

Abholung Biotonne

Nr. 5 Recyclinghof Mertingen
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von  
10 bis 12 Uhr geöffnet.

Nr. 6 Grüngutanlieferung
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3 angenom-
men:
Mo. bis Fr. 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ist die 
Grüngutsammelstelle geschlossen.

Die Kosten der Grüngutentsor-
gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

Nr. 7 Seniorenkreis Mertingen
Am Dienstag, 15. 11. 2016, findet 

um 14 Uhr das nächste Treffen des 
Seniorenkreises im Pfarrheim statt.

Nr. 8 Kulturkreis Mertingen
Am Freitag, 18. 11. 2016 findet 

ein Konzert mit Fagotti Parlandi in 
der Aula der Antonius-von-Steiche-
le-Grundschule statt. Karten sind 
noch an der Abendkasse erhältlich.

Nr. 9 Veranstaltungen der 
Mertinger Vereine

Weitere Termine finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.
mertingen.de und täglich unter der 
Rubrik „Wohin heute“.

Nr. 10 Energieberatung im 
Landkreis Donau-Ries

Näheres siehe Gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 1

Nr. 11 Zimmererhandwerk 
erlernen und gleichzeitig 
studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau – 
Projektmanagement“

Näheres siehe Gemeinsame Be-
kanntmachungen Nr. 2

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister

Nr. 12 Einladung zur General-
versammlung 2016

Die Freiwillige Feuerwehr Mertin-
gen hält ihre diesjährige ordentliche 
Generalversammlung am Freitag, 
2. Dezember 2016 um 19.30 Uhr 
in der „Alten Brauerei“ Mertin-
gen ab. Hierzu sind alle Mitglieder 
recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Tätigkeitsbericht des Vereins
3. Kassenbericht
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht des Jugendwartes
6. Ehrungen
7. Aufnahme neuer Mitglieder
8. Wünsche und Anträge
Vorstandschaft, Löschmeister und 
zu ehrende Aktive kommen bitte in 
Uniform!
Mit kameradschaftlichen Grüßen

gez. Stephan Kreuzer 
1. Vorstand
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Nr. 1 Sitzung des   
Marktgemeinderates

Am Dienstag, 15. November 2016 
findet um 19.00 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates im 
Sitzungssaal statt.
Tagesordnung:
1. Bauleitplanverfahren für „Gewer-

begebiet Am großen Anger“; hier: 
Neuaufstellung des Bebauungs-
planes unter Einbeziehung der 
laufenden Änderungsverfahren, 4. 
und 5. Änderung – Beschlussfas-
sung

2. Baurechtliche Veränderungssper-
re im „Gewerbegebiet Am großen 
Anger“; Satzung vom 27.07.2016; 
hier: Aufhebungsbeschluss

3. Neuerlass einer Satzung über 
baurechtliche Veränderungssper-
re zum Bauleitplanverfahren im 
„Gewerbegebiet Am großen An-
ger“ – Neuaufstellung; hier: Sat-
zungsbeschluss

4. Umsatzsteuerrecht – gesetzliche 
Neuregelung zur Steuerbarkeit 
gemeindlicher Umsätze; hier: Be-
schlussfassung zum Optionsrecht 
nach § 2 b UStG 

5. Feststellung der Jahresrechnung 
2015

6. Bauantrag auf Anbau eines Win-
tergartens auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 87/51, Gem. Kaisheim

7. Bekanntgaben
8. Anfragen
Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Nr. 2 Bekanntmachung –  
2. Änderung des 
Bebauungsplanes 
„Erweiterung der 
Wohnanlage Altisheim 
Südhang“ im beschleu-
nigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB 
u. öffentliche Bekannt-
machung nach § 10 Abs. 3 
BauGB

Der Marktgemeinderat des 
Marktes Kaisheim hat in seiner Sit-
zung vom 2. 8. 2016 beschlossen, die 

2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Erweiterung der Wohnanlage Altis-
heim Südhang“ im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB, 
ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung zu ändern.

Am 25. 10. 2016 hat der Marktge-
meinderat die 2. Änderung des Be-
bauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 2. Änderung des Bebauungspla-
nes „Erweiterung der Wohnanlage 
Altisheim Südhang“ in Kraft. Jeder-
mann kann die Bebauungsplanände-
rung mit Begründung und Satzung 
beim Markt Kaisheim, Münster-
platz 5, 86687 Kaisheim, Zi.-Nr. 9, 
während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Bebauungs-
planänderung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.
Kaisheim, 8. 11. 2016

Scharr 
1. Bürgermeister

Nr. 3 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

Nr. 4 Termine des Abfallwirt-
schaftsverbandes im 
November

Papiertonne
Altisheim, Bergstetten, Hafenreut, 

Leitheim, Quellweg, Riedelberger-
hof 15. 11. 2016
Gelber Sack

Bergstetten, Gunzenheim, Sulz-
dorf 14. 11. 2016

Bernhardisiedlung, Bertenbreit, 
Hafenreut, Kaisheim, Leitheim 
 23. 11. 2016

Nr. 5 Problemmüllannahme
Am heutigen Samstag, 

12. 11. 2016 kann auf dem Parkplatz 
der Grundschule in der Zeit von 13 
bis 15 Uhr Problemmüll = Chemi-
kalien, Pflege- & Reinigungsmittel, 
Ölfilter, Holzschutz- und Abbeizmit-
tel, Akkus, Insekten- und Unkraut-
vernichtungsmittel, Lösungsmittel, 
Spraydosen mit Inhalt, Nitrover-
dünnung, Abflussreiniger, Farb- und 
Lackreste, Düngemittel, Frost-
schutzmittel sowie Batterien abgege-
ben werden.


